
 

 
 
 

Vorlage-Nr. 
4768/2010 

Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
IV/510/32 

 Freigabedatum 
23.11.2010 

510/32 

Beschlussvorlage 

 

zur Behandlung in öffentlicher Sitzung
 
Betreff 
Förderung der Betriebsausgaben des "Kölner Schutzhof für Pferde Tierschutz und 
Umwelt e.V." 
hier: Auszahlung für das Haushaltsjahr 2010 
 

 
Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 
 
 
 
Beratungsfolge  Abstimmungsergebnis 
 
Gremium 

 
Datum/ 
Top 

zugestimmt 
Änderungen 
s. Anlage 
Nr.

abge-
lehnt 

zu-
rück-
ge-
stellt

 
verwiesen in 

ein-
stim-
mig 

mehr- 
heitlich 
gegen 

Jugendhilfeausschuss 07.12.2010       

 
 
Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss –Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie- beschließt , vorbehaltlich 
des Inkrafttretens der Haushaltssatzung für die Jahre 2010/2011, die im Haushaltsjahr 2010 zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € an den Verein „Kölner Schutzhof 
für Pferde Tierschutz und Umwelt e.V.“ für die Unterhaltung des Pferdeschutzhofes zu vergeben. 
 
 
Die Mittel stehen im Teilergebnisplan 0604, Kinder- und Jugendarbeit, Teilplanzeile 15 (Transfer-
aufwendungen) zur Verfügung. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   20.000,00 €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
Der Verein „Kölner Schutzhof für Pferde Tierschutz und Umwelt e.V.“ erhält für die Unterhal-
tung des Pferdeschutzhofes einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 20.000,00 Euro. 
 
Die Mittel stehen im Teilergebnisplan 0604, Kinder- und Jugendarbeit, Teilplanzeile 15 
(Transferaufwendungen) zur Verfügung. 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Auszahlung der Zuschussmittel im 
beschlossenen Umfang erst nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung für die Jahre 2010/2011 
erfolgen kann. 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 
 
 
 


